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Repariert statt ausrangiert. 
www.reparaturbonus.at 

 

Eine Förderung des Bundesministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie – 
managed by Kommunalkredit Public Consulting 

 

Beispiele nicht förderfähiger Geräte und Kosten  
Folgende Elektro- und Elektronikgeräte sind beispielhaft von der Förderungsaktion 

„Reparaturbonus“ ausgenommen: 

• Solaranlage 

• PKW 

• Hybrid- und Elektroauto 

• Geräte, welche für die Inbetriebnahme nicht erneuerbare Energiequellen wie Erdgas, Benzin 

oder Diesel benötigen, wie zum Beispiel: 

o Gasherd 

o Gastherme 

o Benzinrasenmäher 

• Geräte, welche Strom produzieren, jedoch nicht durch Strom betrieben werden, wie zum 

Beispiel: 

o Notstromaggregat 

o Photovoltaikanlage 

o Windturbine 

• Heizungen, welche die Energie zum Heizen und für Warmwasser nicht aus Strom 

gewinnen, wie zum Beispiel: 

o Holzheizung (Pellet, Hackgut, Stückgut) 

o Ölheizung 

• Geräte, welche fix mit dem Mauerwerk verbaut sind, wie zum Beispiel: 

o Aufzug 

o Tür und Tor 

o Gegensprechanlage 

• Beschattungssysteme, wie zum Beispiel:  

o Rollo 

o Raffstore 

o Jalousie 

o Markise 

• Leuchtmittel 

• Waffen 

http://www.reparaturbonus.at/
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Folgende Kosten sowie Geräteteile sind beispielhaft von der Förderungsaktion 
„Reparaturbonus“ ausgenommen: 

• Reparaturdienstleistungen, welche im Rahmen von Garantie- und 

Gewährleistungsansprüchen durchgeführt werden und für welche ein Anspruch auf Ersatz 

von Dritten besteht (z.B. bei Versicherungen)  

• Neukauf oder Austausch gegen ein generalüberholtes Gerät  

• Alleinige Service- und Wartungsarbeiten (Leistungen, welche zur Verhinderung von Verschleiß 
beitragen und Reparaturen vorbeugen) ohne Vorliegen eines Defekts, wie zum Beispiel: 

o Reinigungsarbeiten 
o Pflegearbeiten 
o Überprüfung von Einstellungen 
o Entkalkungen (z.B. des Brühkopfs bei Kaffeemaschinen) 
o Reifen- oder Bremsentests bei E-Bikes 

• Pauschale für die Abwicklung des Reparaturbonus z.B. Arbeitszeit für die Einreichung der 
Förderung 

• Ersatzteiletausch ohne Reparatur, wie zum Beispiel: 

o Rühraufsatz für Mixer 

o nicht fix verbaute Akkus, welche durch Klick- oder Schiebesysteme austauschbar sind 

• Kauf von Ersatzteilen, welche von dem:der Kund:in selbst eingebaut werden 

• Selbstverrechnung von Reparaturen 

• Zubehör, wie zum Beispiel: 

o Handyhüllen, Schutzfolien 

o Ladekabel 

o Schublade für Kühlschrank 

o Geschirrspülkorb  

• Softwareinstallationen, Updates und Datenrettung ohne weitere 

Reparatur 
 


